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Teil A, Begründung 

 

1 PLANUNGSANLASS UND PLANUNGSERFORDERNIS 

Wie die Entwicklung und rasante Umsetzung des Wohngebiets „Bayernstraße“ in 
den letzten Jahren gezeigt haben, besteht zum einen ein großer Siedlungsdruck, 
ausgelöst durch die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde. Zum anderen 
kommt der Gemeinde Burgthann eine besondere Stellung zu, da sie mit den drei S-
Bahn-Haltestellen Burgthann, Mimberg und Oberferrieden direkt an Städte Nürn-
berg und Neumarkt angebunden ist. Es ist davon auszugehen, dass die im Umland 
der Stadt befindlichen Gemeinden in Zukunft vor allem für junge Familien einen at-
traktiven Wohn- und Lebensort darstellen werden, da dort vergleichsweise günstiger 
Wohnraum und eine attraktive Anbindung an den städtischen Raum durch den 
ÖPNV gewährleistet werden. 

Die Gemeinde nimmt dies zum Anlass, weitere innerörtliche Potentiale zu erschlie-
ßen, und will nicht mehr benötigte Spielflächen zu Wohnzwecken umnutzen. 

2 BEGRÜNDUNG DES BEDARFS 

Im Demographie-Spiegel des Bayerischen Landesamtes für Statistik (Hrsg.im April 
2021) wird für die Gemeinde Burgthann ein Bevölkerungsrückgang von 11.400 Ein-
wohnern im Jahr 2023 auf insgesamt 10.100 Einwohner bis ins Jahr 2039 prognos-
tiziert.  

Abgesehen von leichten Schwankungen konnte die Gemeinde in den letzten 10 Jah-
ren jedoch ein konstantes Wachstum verzeichnen und liegt aktuell deutlich über 
dem Prognostizierten Wert. Dabei unberücksichtigt sind noch die Effekte, die sich 
durch das Baugebiet Bayernstraße ergeben.  

Diese Entwicklung zeigt, dass Burgthann, nicht zuletzt durch die verkehrsgünstige 
Lage und die gute Versorgungsinfrastruktur, ein gefragter Wohnstandort ist und 
massiv zur Entlastung der Wohnungsnot im benachbarten Nürnberg beiträgt. 

Die Gemeinde Burgthann ist sich Ihrer Verantwortung bei den Bestrebungen zum 
Flächensparen bewusst und verfügt daher bereits über ein Baulückenkataster. Der 
geringste Anteil der innerörtlichen Potentiale in Burgthann besteht jedoch aus klas-
sischen Baulücken in erschlossenen Wohngebieten. Der überwiegende Teil sind 
alte übergroße Grundstücke, die als Gärten genutzt werden. Dies ist aus städtebau-
licher Sicht jedoch auch eines der prägenden Merkmale der Gemeinde und ein Teil 
Ihrer Identität, mit der sie sich von den teilweise stark verdichteten Umlandgemein-
den abhebt. Eine klassische Leerstandsthematik oder Konversionsflächen gibt es in 
Burgthann nicht. 

Beim Thema Innenentwicklung kann die Gemeinde Burgthann bereits einige Erfolge 
aufweisen, wie, z.B. im Bereich des B-Plan Nr. 50, Rübleinshof Mitte. Hier hat ein 
Bauträger ca. 13.300 m² Baugrund von einem Großgrundbesitzer erwerben können 
und vermarktet derzeit die ehemaligen Wochenendgrundstücke in ca. 35 Grund-
stückseinheiten (Einzel- und Doppelhaushälften).   

Ein weiteres Vorhaben der Innenentwicklung ist B-Plan Nr. 76 „Am Mühlbach“ in 
Mimberg, mit dem eine Brachfläche im Innenbereich (ehem. Fensterfabrik) in Nähe 
der S-Bahnhaltestelle Mimberg einer Wohnnutzung zugeführt wird. 
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Hier werden ca.  3,4 ha mit 48 Wohneinheiten (Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser) 
bebaut. Insgesamt wurden somit rund 4,7 ha innerörtlicher Potentiale aktiviert und 
entfallen in nächster Zeit aus der Statistik. 

Die vorliegende Umnutzung ist vergleichsweise klein, leistet aber einen weiteren 
Beitrag zu Innenentwicklung. 

3 PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN 

Die gesetzlichen Grundlagen liefern das Baugesetzbuch in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist, sowie 
die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der aktuell gültigen Fassung.  

Außerhalb des Geltungsbereichs dieser Tektur haben die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 7. "Steinfeld" weiterhin in der jeweiligen Tektur Gültigkeit. 

4 WAHL DES VERFAHRENS 

Mit einer Größe des Geltungsbereichs von weniger als 500 m² fällt das Vorhaben 
in den Regelungsbereich des § 13a Abs. 1 Nr.1 BauGB. In Abstimmung mit dem 
Landratsamt findet daher das vereinfachte Verfahren für Bebauungspläne im In-
nenbereich Anwendung, da das Areal bisher bereits baulich genutzt wurde und 
von bestehender Bebauung umgeben ist.  

 

Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Burgthann 

Das Vorhaben kann zudem aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, der 
das Gebiet bereits als allgemeines Wohngebiet darstellt. 

Nach § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe in Natur und Landschaft, die auf 
Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des 
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§ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
Ein Eingriffsausgleich ist somit formal nicht erforderlich. 

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a, von 
der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung § 10a Absatz 1 wird 
abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden. Bei der Beteiligung nach Absatz 2 Nummer 
2 ist darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird. 

5 LAGE UND BESCHAFFENHEIT DES PLANUNGSGEBIETES 

5.1 LAGE UND ABGRENZUNG DES PLANUNGSGEBIETES 

Das Plangebiet befindet sich im Süden der Gemarkung Burgthann und betrifft ledig-
lich das Flurstück 391/9 

Die Geltungsbereichsgrenze ist der Planzeichnung zu entnehmen. Die Größe des 
Geltungsbereichs beträgt ca. 465 m². 

5.2 TOPOGRAPHIE / NUTZUNG 

Das Plangebiet liegt nördlich der Hirschberger Straße und fällt von ca. 431 m ü.NN 
im Osten auf ca. 429 m ü.NN. im Westen. Das Grundstück wurde bisher als innerört-
liche Grünfläche genutzt. Der ursprünglich vorgesehen Kinderspielplatz wurde nie 
realisiert.  

Ein neuer Spielplatz wurde in fußläufiger Entfernung im Baugebiet „Hirschberger-
Gärten“ geschaffen. 

5.3 BAUGRUND UND BODENVERHÄLTNISSE 

Ein Baugrundgutachten liegt nicht vor. Angesichts der umgebenden Bebauung kann 
jedoch davon ausgegangen werden, dass der Baugrund grundsätzlich unproblema-
tisch ist.  

5.4 ALTLASTEN  

Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt. Beim Antreffen organoleptischer Auffäl-
ligkeiten ist das Landratsamt Nürnberger Land Sachbereich Wasserrecht- und Bo-
denschutz unverzüglich zu benachrichtigen.   
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6 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

Die Bauflächen sind festgesetzt als "Allgemeines Wohngebiet" gemäß  
§ 4 BauNVO. Anlagen für sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe und Tankstellen 
entsprechen nicht den städtebaulichen Zielsetzungen der Gemeinde Burgthann für 
die Weiterentwicklung des Ortsteiles und sind daher unzulässig. 

7 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

7.1 GRUND- UND GESCHOSSFLÄCHENZAHL 

Das höchstzulässige Maß der baulichen Nutzung ist durch die in der Planzeichnung 
festgesetzte Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl, sowie die Anzahl der 
Vollgeschosse bestimmt.  

Der gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO geltende Orientierungswert für die Grundflächen-
zahl von 0,4 wird eingehalten. Die festgesetzte GRZ darf gemäß § 19 Abs. 4 
BauNVO mit Flächen für Stellplätze und deren Zufahrten sowie Nebenanlagen wie 
z.B. Wege und Terrassen um 50% der GRZ überschritten werden.  

7.2 ANZAHL DER VOLLGESCHOSSE  

Entsprechend der umgebenden Bebauung sind im Geltungsbereich bis zu zwei Voll-
geschosse zulässig. Angesicht der geringen Größe des Plangebietes würden sich 
größere Baukörper nicht in die Umgebung einfügen. 

8 BAUWEISE, ERSTELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN 

8.1 BAUWEISE 

Es gilt eine offene Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO. Baukörper mit einer Länge 
von mehr als 50 m würden sich negativ auf das Ortsbild auswirken. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. Neben-
anlagen i.S.d. § 14 BauNVO sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen zulässig. Entlang der Erschließungsstraße ist eine 3 m breite Zone von Be-
bauung (auch Garagen und Carports) freizuhalten, da der Straßenraum durch diese 
Anlagen unangemessen eingeengt würde. Zulässig sind ausschließlich Anlagen zur 
Unterbringung von Müll und Reststoffen bis zu einer Höhe von 1,25 m.  

Die Baugrenzen beinhalten grundsätzlich keine Abstandsflächen. Die Abstandsflä-
chen der Bayerischen Bauordnung sind einzuhalten. 

9 STELLPLÄTZE, GARAGEN UND CARPORTS 

Die erforderlichen Stellplätze sind gemäß der Stellplatzsatzung der Gemeinde 
Burgthann nachzuweisen. Abweichend von der Stellplatzsatzung ist für Einlieger-
wohnungen bis 50 m2 nur ein weiterer Stellplatz erforderlich, da die Wohnung in der 
Regel nur von einer Person bewohnt wird. 

Garagen und abgeschlossene Carports müssen vor ihren Einfahrtsseiten einen 
Stauraum von mind. 5,0 m bis zur Grundstücksgrenze aufweisen. Dieser Stauraum 
kann nicht als Stellplatz angerechnet werden. Eine straßenseitige Einfriedung des 
Stauraums ist unzulässig.  
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Um den Abfluss des Oberflächenwassers zu minimieren, sind Stellplätze und deren 
Zufahrten sind mit versickerungsfähigen Belägen wie Rasenfugenpflaster, Rasen-
gittersteinen oder Schotterrasen herzustellen, soweit die Böden versickerungsge-
eignet sind und wasserrechtliche Belange dem nicht entgegenstehen. 

10 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Die Bandbreite der gestalterischen Festsetzungen bewegt sich im Spannungsfeld 
zwischen dem Gestaltungswillen der Bauherren und der regionalen Bautradition. 
Negative Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sollen durch die getroffe-
nen Festsetzungen jedoch vermieden werden. 

10.1 DACHGESTALTUNG 

Gestalterische Fehlentwicklungen bei Dachformen und Dacheindeckungen wirken 
sich in besonderem Maße negativ auf das Orts- und Landschaftsbild aus. Die Ge-
stalterischen Festsetzungen orientieren sich daher an der umgebenden Bebauung. 

Die Dächer sind auszuführen als Satteldächer mit einer Neigung von 35° bis 42°. 
Dacheindeckungen sind mit Ziegeln, Dachsteinen oder Blech in roten, braunen oder 
grauen Farbtönen auszuführen. Für Vordächer, Terrassenüberdachungen sowie 
Dächern zwischen Gebäuden werden Eindeckungen aus Sicherheitsglas zugelas-
sen werden. Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind in die Dachhaut zu in-
tegrieren oder parallel zur Dachhaut auszuführen.  

Dachaufbauten sind nur bis 50 % der Länge der zugehörigen Dachseite zulässig. 
Die Breite der einzelnen Dachgauben darf max. 7 m betragen. Die Abstände zu den 
Ortgängen müssen mind. 1,5 m betragen. Zwischen mehreren Gauben ist der Ab-
stand ebenfalls einzuhalten 

11 EINFRIEDUNGEN, AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN 

Um den offenen Charakter der Siedlung zu sichern, werden Festsetzungen zu den 
Grundstückeinfriedungen getroffen. Diese Regelungen gelten sowohl gegenüber öf-
fentlichen Flächen, als auch zwischen privaten Flächen.  

Die Einfriedungen der Grundstücke sind entsprechend der Satzung über Einfriedun-
gen der Gemeinde Burgthann i.d.F. vom 26.10.1982 auszuführen. Darüber hinaus 
sind nur blickoffene (d.h. mindestens 1/3 offener Anteil) Holz- oder Stabgitterzäune 
zulässig. Zäune sind müssen Mindestabstand von 10 cm zum Boden aufweisen, um 
für Kleintiere durchlässig zu sein. Gabionen, Mauern oder ähnliche geschlossene 
Einfriedungen sind unzulässig.  

Ausgenommen sind, zum Schutz der Privatsphäre, Sichtschutzwände an Terrassen 
bis zu einer Gesamtlänge je seitlicher Grundstücksgrenze von 3,0 m und max. 2,0 
m Höhe. 

Aufschüttungen und Abgrabungen sind gegenüber dem natürlich vorhandenen Ge-
lände nur zur Errichtung der baulichen Anlage bis zu einer Höhe von +/- 50 cm zu-
lässig. Erforderliche Böschungen sind mit einer Neigung von maximal 1:1,5 auszu-
führen.  

Um eine Nivellierung des Geländes zu erreichen kann es erforderlich sein Stütz-
mauern zu errichten. Diese sind jedoch lediglich an der südlichen und westlichen 
Grundstücksgrenze zulässig und dürfen eine Höhe von 1,0 m nicht übersteigen. 
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12 GRÜNORDNUNG 

Angesichts der geringen Größe des Plangebiets sind die gestalterischen Möglich-
keiten auf den Freiflächen begrenzt. Zur Minimierung der Eingriffe sind die nicht 
überbauten Flächen der Grundstücke sind gem. Art. 7 BayBO wasseraufnahmefä-
hig zu belassen oder herzustellen, zu begrünen oder zu bepflanzen.  

Zur Minimierung der Eingriffe sind die nicht überbauten Flächen der Grundstücke 
sind gem. Art. 7 BayBO wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen, zu 
begrünen oder zu bepflanzen. Die Anlage von Kies- und Schottergärten ist unzuläs-
sig. Der Boden ist wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen. Wasserun-
durchlässige Sperrschichten wie z. B. Abdichtbahnen sind unzulässig. Die Verwen-
dung von Geotextilien, Folien sowie vegetationshindernden Schüttungen ist unzu-
lässig, zulässig ist ein max. 30 cm breiter Spritzschutz-/Traufstreifen als Kies- oder 
Steinschüttung entlang der Gebäudekante sowie die erforderlichen Zugänge.  

Je angefangenen 200 m² Grundstücksfläche ist ein standortgerechter Laubbaum II. 
oder III. Wuchsordnung (mind. Stammumfang 12-14 cm oder bei Obstgehölzen 10–
12cm) zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Ausfall sind Ersatz-
pflanzungen gleicher Qualität vorzunehmen. Bei der Artenauswahl sind die Pflanz-
listen zu berücksichtigen.   

13 MISSACHTUNG VON BAUVORSCHRIFTEN 

Mit Geldbuße kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer im Bebau-
ungsplan enthaltenen örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt (Art. 79 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 BayBO, Stand 01. Sept. 2018). 

  

14 ERSCHLIEßUNG 

Die Erschließung ist über die Hirschberger Straße gesichert, die Ver- und Entsor-
gung erfolgt durch Anschluss an das Bestehende Leitungsnetz. 

Auf vorhandene, der öffentlichen Versorgung dienenden Leitungen ist bei der Pla-
nung Rücksicht zu nehmen (Vermeidung von Beschädigungen, uneingeschränkte 
Zugänglichkeit, Anzeige der Bauausführung). Es sind die Leitungsschutzanweisun-
gen der Betreiber zu beachten. 

Zwischen geplanten Gebäuden oder Gehölzstandorten und unterirdischen Ver- und 
Entsorgungsleitungen sind Schutzabstände von mind. 2,50 m einzuhalten (vgl. 
Merkblatt R2 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der FGSV Nr. 939, Ge-
meinschaftsausgabe mit DWA und DWGW, Ausgabe 2013). Andernfalls sind bereits 
beim Einbau der Leitung entsprechende Maßnahmen vorzusehen (vgl. DVGW Re-
gelwerk). 

 

Die Abfallentsorgung wird durch regionale Entsorgungsunternehmen sichergestellt. 
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15 BELANGE VON NATUR UND LANDSCHAFT  

15.1 NATURSCHUTZRECHTLICHE EINGRIFFSREGELUNG  

Im beschleunigten Verfahren wird auf die Anwendung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung verzichtet, da gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB die Eingriffe, die 
auf Grund der Änderung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des 
§ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig 
gelten. Eine Eingriffsbilanzierung und Zuordnung von Ausgleichsflächen wird dem-
zufolge nicht erforderlich.  

15.2 UMWELTPRÜFUNG / UMWELTBERICHT  

Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB aufge-
stellt wird ist hier keine Umweltprüfung erforderlich.   

15.3 ARTENSCHUTZ 

Um mögliche Auswirkungen auf geschützte Tier- und Pflanzenarten beurteilen zu 
können, wurde das Plangebiet durch das Büro ÖFA - Ökologie Fauna Artenschutz, 
Roth, gutachterlich untersucht. (siehe Anhang). 

Bei dem Grundstück 391/9 Gemarkung Burgthann in der Hirschberger Straße in 
Burgthann handelt es sich weitgehend um eine Rasenfläche mit einzelnen Laub-
bäumen. Prägend sind die beiden alten Kastanien. Der Geltungsbereich ist umge-
ben von Wohnbebauung mit Gärten.  

Für den Planungsraum sind keine Vorkommen von Pflanzenarten nach Anhang IV 
b) FFH-RL bekannt.  

Die beiden Kastanien weisen Strukturen auf (abgeplatzte Rindenteile, Spalten in der 
Rinde und im Stamm, vgl. Abb. 5), die von Fledermäusen zumindest als Zwischen-
quartiere genutzt werden können. Da der Geltungsbereich inmitten einer Wohnsied-
lung liegt, sind vor allem Vorkommen der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 
wahrscheinlich. Als ursprünglich Felsspalten bewohnende Art hat diese äußerst an-
passungsfähige Fledermaus neue, durch den Menschen geschaffene Lebensräume 
und Quartierstrukturen besiedelt. Die Zwergfledermaus ist die klassische Siedlungs-
Fledermaus und in jedem Dorf und jeder Stadt zu finden.  

Alle übrigen zu prüfenden Säugetierarten fehlen entweder großräumig um das Pla-
nungsgebiet oder finden dort keine geeigneten Lebensräume.  

Das Lebensraumpotenzial für die Zauneidechse (Lacerta agilis) auf der Fläche ist 
nur gering einzustufen. Günstige Strukturen (besonnte, vegetationsarme Flächen 
mit grabfähigem Boden, Versteckmöglichkeiten) sind nur sehr kleinflächig ausgebil-
det. Eine dauerhafte Besiedlung und damit der bau- und anlagebedingte Verlust von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten können daher praktisch ausgeschlossen werden. 
Eine Tötungs- oder Verletzungsgefährdung von einzelnen, wandernden Tieren im 
Geltungsbereich unterliegt dem allgemeinen Lebensrisiko der Art und übersteigt 
nicht die Gefährdung im Rahmen der aktuellen Nutzung.  
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Das avifaunistische Artenspektrum ist geprägt von Siedlungs- und Gartenvögeln so-
wie von weit verbreiteten und häufigen Vogelarten (z. B. Amsel, Blaumeise, Buch-
fink, Eichelhäher, Elster, Grünfink, Kleiber, Kohlmeise, Mönchgrasmücke, Raben-
krähe, Ringeltaube, Rotkehlchen oder Türkentaube). Bei den genannten Vogelarten 
ist eine so geringe projektspezifische Wirkungsempfindlichkeit anzunehmen, dass 
mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass durch das ge-
plante Vorhaben keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-
pulationen erfolgt.  

Gebäudebrüter, wie Haussperling, Feldsperling oder Hausrotschwanz, können den 
Planungsraum als Nahrungshabitat nutzen, ihre Brutstandorte liegen in den umge-
benden Siedlungs- und Gartenflächen. Das gilt auch für den Buntspecht, der in ei-
nem Garten in der Umgebung des Geltungsbereiches gebrütet hat (alter Obstbaum). 

15.4 EINGRIFFSMINDERNDE MAßNAHMEN 

Als eingriffsmindernde Maßnahme wird festgesetzt, dass die Baufeldräumung nur 
außerhalb der Vogelschutzzeiten (1. März bis 30. September) zwischen Oktober 
und Februar erfolgen darf. 

Da die beiden Kastanien Strukturen aufweisen, die von Fledermäusen zumindest 
als Zwischenquartiere genutzt werden können, darf die Rodung der Bäume nur un-
ter Beteiligung eines Fledermausexperten (Ökologische Baubegleitung) erfolgen. 
Dabei ist durch den Experten rechtzeitig vor Beginn der Fäll- und Rodungsarbeiten 
festzustellen, ob sich in den betroffenen Bäumen Fledermausquartiere bzw. Tiere 
befinden. Falls es erforderlich ist, können die Tiere von dem Experten fachgerecht 
geborgen und versorgt werden. Für alle Bäume mit potenziellen Quartieren für Fle-
dermäuse gilt, dass eine möglichst vorsichtige Fällung erfolgen muss. Baumab-
schnitte mit Höhlen (Schnitt mind. 100 cm über/unter dem Eingangsloch) sind be-
sonders sorgsam zu bergen (kein Fallenlassen, keine Erschütterung).  

Gerodete Gehölze werden durch Neupflanzungen von heimischen Bäumen und He-
cken mit früchte- und beerentragenden Sträuchern (Erhöhung des Nist- und Nah-
rungsangebotes für Vögel) ausgeglichen.  

Zur Vermeidung einer Anlockwirkung (Nachtfalter, Fledermäuse) ist bei Bauarbeiten 
auf eine nächtliche Baustellenbeleuchtung zu verzichten. Auch bei laufendem Be-
trieb sind in den Außenanlagen Beleuchtungskörper zu verwenden, die nur eine ge-
ringe Anlockwirkung für Insekten und damit auch für beutesuchende Fledermäuse 
ausüben. 

Sofern die Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Eingriffe in Natur und 
Landschaft durchgeführt werden, entstehen für Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie und für Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie keine Verbotstat-
bestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG.  

Eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist 
nicht erforderlich. 
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16 ABARBEITUNG UMWELTBEZOGENER BELANGE  

Im Folgenden werden die umweltbezogenen Auswirkungen des Planvorhabens auf 
die Schutzgüter auf Grundlage des Planungsstandes, des derzeitigen Wissensstan-
des und unter Berücksichtigung der vorhandenen Prüfmethoden dargestellt. 
Dadurch können Aussagen getroffen werden, ob Anhaltspunkte für eine Beeinträch-
tigung der Schutzgüter bestehen oder nicht. Es gilt, dass auch im Rahmen des be-
schleunigten Verfahren nach § 13a BauGB der Belangkatalog des § 1 Abs. 6 BauGB 
und damit auch die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu ermitteln, in-
haltlich zu prüfen sowie gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind.    

16.1 UMWELTRELEVANTE AUSWIRKUNGEN AUF DEN MENSCHEN UND DIE 
MENSCHLICHE GESUNDHEIT SOWIE DIE BEVÖLKERUNG INSGESAMT.  

Das Plangebiet war ehemals als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Spielplatz“ festgesetzt, der jedoch nie realisiert wurde. Ein neuer Spielplatz wurde 
in fußläufiger Entfernung im Baugebiet „Hirschberger-Gärten“ geschaffen. 

Im Zuge der Bebauung wird es zu Belastungen mit Luftschadstoffen und durch Lärm 
kommen. Die Beeinträchtigungen treten jedoch nur kleinräumig und zeitlich be-
grenzt während der Bauphase auf. Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind hin-
nehmbar und nicht weiter wesentlich, zumal sie auch bei Realisierung der ursprüng-
lichen Nutzung aufgetreten wären.  

16.2 UMWELTRELEVANTEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE ARTENVIELFALT, TIERE 
UND PFLANZEN. 

Durch die Änderung des Spielplatzes in eine Wohnbaufläche ergeben sich keine 
wesentlichen umweltrelevanten Auswirkungen auf die Artenvielfalt, Tiere und Pflan-
zen. Gesetzlich geschützte Biotope sind durch die Maßnahme nicht betroffen. Zur 
Minimierung der Beeinträchtigungen werden Maßnahmen getroffen, sodass ange-
sichts des geringen Umfangs des Vorhabens nachhaltig negative Folgen auf das 
Schutzgut sind somit nicht zu erwarten sind. 

16.3 UMWELTRELEVANTE AUSWIRKUNGEN AUF BODEN UND FLÄCHE  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Hierzu 
sind u.a. "zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen (…) die 
Möglichkeiten (…) insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nach-
verdichtung und andere Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen (…)". Dieser 
Grundsatz wird mit der Aufstellung des Bebauungsplanes befolgt.   

Durch die Umnutzung der Grünfläche zu Wohnzwecken wird diese Teilweise ver-
siegelt. Diese Versiegelung fällt jedoch angesichts der bestehenden Erschließung 
deutlich geringer aus, als es bei einer Neuausweisung der Fall wäre. 
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16.4 UMWELTRELEVANTE AUSWIRKUNGEN AUF WASSER UND WASSERHAUS-
HALT  

Die Versorgung der Gebäude mit Trinkwasser verläuft über die ausgebaute techni-
sche Infrastruktur. Trinkwasserschutzzonen sind nicht vorhanden, das Grundwasser 
wird durch den sorgsamen Umgang mit Boden und Fläche nicht beeinträchtigt. 
Schädigende Umweltauswirkungen sind nicht anzunehmen.  

16.5 UMWELTRELEVANTE AUSWIRKUNGEN AUF KLIMA UND LUFT  

Die Fläche fungiert weder als Kaltluftentstehungsgebiet noch als Luftleitbahn. Das 
bauliche Maß der Dichte ist für allgemeine Wohngebiete üblich. Es sind zudem grün-
ordnerische Maßnahmen geplant. Angesichts der geringen Größe des Plangebietes 
und der Umgebenden Bebauung wird das Schutzgut Klima und Luft daher nicht we-
sentlich beeinträchtigt.  

16.6 UMWELTRELEVANTE AUSWIRKUNGEN AUF DAS LANDSCHAFTSBILD  

Das Areal ist von allen Seiten von Bebauung umgeben. Durch die Einhaltung der 
Bauhöhe passen sich die Gebäude ihrem Umfeld an, wodurch das Stadt- und Land-
schaftsbild nicht negativ beeinflusst wird.  

16.7 UMWELTRELEVANTE AUSWIRKUNGEN AUF KULTURGÜTER UND SONS-
TIGE SACHGÜTER  

Bau oder Bodendenkmäler sind von der Maßnahme nicht betroffen. Nachteilige Aus-
wirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind daher nicht zu erwarten. 

16.8 SPARSAMER UMGANG MIT GRUND UND BODEN  

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Hierzu 
sind u.a. "zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen (…) die 
Möglichkeiten (…) insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nach-
verdichtung und andere Maßnahmen der Innenentwicklung zu nutzen (…)".  

Dieser Grundsatz wird mit der Tektur des Bebauungsplanes " vollumfänglich gefolgt. 
Das vorrangige Ziel ist, eine nicht mehr benötigte Spielfläche im Innenbereich der 
Gemeinde zu Wohnzwecken nutzbar zu machen  

16.9 WECHSELWIRKUNGEN UND WIRKUNGSGEFÜGE  

Verschiedene Schutzgüter sind voneinander abhängig und beeinflussen sich ge-
genseitig. Aufgrund der aktuellen Nutzung und der angesprochenen Auswirkungs-
effekte auf die einzelnen Schutzgüter ist eine negative Kumulation nicht zu erwarten.  

16.10 AUSWIRKUNGEN BEI NICHTDURCHFÜHRUNG (NULLVARIANTE)  

Im Zuge einer Nichtdurchführung können positive Effekte ausgeschlossen werden. 
In diesem Fall stagnieren die umweltrelevanten Auswirkungen auf Jetzt-Stand.  
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16.11 ART UND MENGE DER IMMISSIONEN  

Bei den Baumaßnahmen und bei der Nutzung der Flächen, insbesondere durch Hei-
zungsanlagen und Zu- und Abfahrten, werden Luftschadstoffe in geringem Umfang 
freigesetzt. Diese sind jedoch nicht weiter wesentlich, zumal sie auch bei Realisie-
rung der ursprünglichen Nutzung aufgetreten wären.  

17 KLIMASCHUTZ 

Für künftige Bauwillige könnten bei der Planung und baulichen Ausführung ihrer 
Gebäude folgende Hinweise von Interesse sein.  

Die Kompaktheit der Baukörper beeinflusst den Heizwärmebedarf der Gebäude ent-
scheidend. Die Kompaktheit eines Baukörpers ergibt sich u. a. aus dem Verhältnis 
von Länge/Tiefe/Höhe bzw. Volumen (V) des Baukörpers zur Außenfläche bzw. 
Oberfläche (= Hüllfläche A) und wird als A/V-Verhältnis definiert. Je kleiner die Hüll-
fläche (A) im Verhältnis zum Gebäudevolumen (V), desto weniger Wärme verliert 
ein Gebäude bei gleichem Dämmstandard.  

Bei Einfamilienhäusern ist das A/V-Verhältnis umso besser, je mehr Vollgeschosse 
vorhanden sind. Angesichts der Lages des Plangebietes und der umgebenden Be-
bauung wird mit Blick auf das Ortsbild die zweigeschossige Bebauung beibehalten. 
Die energetisch optimale Gebäudeabmessung liegt bei einem Verhältnis von Länge 
zu Tiefe von 1/1 oder 3/2.  

Negative Einflüsse auf das A/V-Verhältnis haben z. B. Erker oder Vor- und Rück-
sprünge innerhalb eines Baukörpers, da diese die Kompaktheit des Gebäudes ne-
gativ beeinflussen.  

Daraus ergeben sich aus Perspektive des energieoptimierten Planens folgende 
Empfehlungen:  

• Als Verhältnis von Baukörperlänge zu Baukörpertiefe sollten mögliche Verhältnisse 
von 1/1 bis 3/2 gewählt werden.  

• Winkelbauten sind gegenüber kompakten Baukörpern energetisch ungünstiger.  

• An- und Vorbauten sowie Vor- und Rücksprünge innerhalb eines Baukörpers sind 
energetisch ungünstig.  

Die Investitionskosten für hocheffiziente Wohnhäuser (Niedrigenergiehäuser, Pas-
sivhäuser) liegen kostentechnisch vergleichsweise gering über denjenigen für Stan-
dard-Neubauten. Zudem existieren Förderprogramme, die helfen, Mehrkosten zu 
kompensieren. Nicht die Investitionskosten, sondern die Kosten über die Nutzungs-
dauer des Hauses hinweg sind entscheidend. Aufgrund des niedrigen Energiever-
brauchs energieeffizienter Neubauten und der sich daraus ergebenden geringeren 
Energiekosten sind Hocheffizienzbauten wirtschaftlicher, als Standard-Neubauten. 
Dies gilt umso mehr unter der Annahme, dass die Energiepreise weiter steigen. 
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18 IMMISSIONSSCHUTZ 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Technischer Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm vom Juni 2017 (TA Lärm) bei einem Betrieb von haustechnischen Anlagen 
(z.B. Klimageräte, Abluftführungen, Wärmepumpen, MiniBHKW) in der Summe fol-
gende Immissionsrichtwerte für Lärm an betroffenen fremden Wohnräumen gelten:    

-  Immissionsort im allgemeinen Wohngebiet: tags (06.00-22.00): 55 dB(A), 
nachts (22.00-06.00): 40 dB(A),  

-  Immissionsorte im Dorf- oder Mischgebiet: tags (06.00-22.00): 60 dB(A), 
nachts (22.00-06.00): 45 dB(A).  

Im Falle eines Nachweises über die Einhaltung der genannten Immissionsricht-
werte gelten die Regelungen der TA Lärm.  

Hinsichtlich dieser Anlagen sind folgende Hinweise veranlasst: 

-  Bei der Anschaffung haustechnischer Aggregate wird empfohlen Geräte an-
zuschaffen, die dem Stand der Lärmschutztechnik entsprechen (z.B. Abgas-
schalldämpfer, Wärmepumpen-Splitgeräte, Aggregate mit Vollkapselung, Mi-
nimierung von Drehzahlen bzw. Strömungsgeschwindigkeiten).  

-  Die Aufstellung von Wärmepumpen, Klimageräten, Kühlaggregaten oder Zu- 
bzw. Abluftführungen direkt an, oder unterhalb von umliegenden Fenstern zu 
geräuschsensiblen Räume (z.B. Schlafzimmer) soll vermieden werden.  

-  Eine Errichtung geräuschemittierender Aggregate in Nischen, Mauerecken 
oder zwischen zwei Wänden kann bei ungünstiger Ausrichtung eine Schall-
pegelerhöhung auf-grund von Schallreflektion bewirken und sollte daher 
ebenfalls vermieden werden.  

-  Grundsätzlich soll bei der Errichtung haustechnischer Geräte und der damit 
verbundenen Rohrleitungen auf eine körperschallisolierte Aufstellung bzw. 
Befestigung geachtet werden.   

-  Soweit erforderlich sollen bei Blechen und sonstigen Bauteilen Maßnahmen 
zur Entdröhnung durchgeführt werden (z.B. Entkoppeln der Luftkanalbleche 
und Verkleidungselemente, Minimieren von Vibrationen).  

-  Die Abstände zu Nachbarhäusern sollen so gewählt werden, dass die für das 
Gebiet gültigen  Immissionsrichtwerte dort um mindestens 6 dB(A) unter-
schritten werden (für Luftwärmepumpen vgl. Abstandstabelle gemäß Ziffer 
14.1.2 im Leitfaden „Tieffrequente Geräusche bei Biogasanlagen und Luft-
wärmepumpen – Ein Leitfaden (Auszug Teil III)“ [Bayerisches Landesamt für 
Umwelt]).  

-  Soweit die erforderlichen Abstände nicht eingehalten werden können, sollen 
weitere Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden (z.B. Abschirmung, Ein-
bau von Schall-dämpfern, Luftkanalumlenkungen, geeignete Gerätewahl). 

Die o.a. baulichen Gestaltungshinweise beruhen u.a. auf den Erkenntnissen aus 
dem Leitfaden der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz,“ Leitfa-
den für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten (Kli-
mageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-
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Blockheizkraftwerke)“ und dem vom Bayerischen Landesamt für Umwelt 2011 ver-
öffentlichten Leitfaden „Tieffrequente Geräusche bei Biogasanlagen und Luftwär-
mepumpen – Ein Leitfaden (Auszug Teil III)“. 

19 DENKMALSCHUTZ 

Baudenkmäler sind von der Maßnahme nicht betroffen, Bodendenkmäler sind nicht 
bekannt. Vorsorglich wird jedoch auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgeset-
zes (Art. 8 Abs. 1 DSchG) hingewiesen: 

Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denk-
malschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur An-
zeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, so-
wie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 
Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, 
so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis 
zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht 
die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fort-
setzung der Arbeiten gestattet. 

 
Aufgestellt Kalchreuth den 31.10.2023 
 

Gez. Eckhard Bökenbrink    
Stadtplaner SRL/ByAK 
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Anhang 
 

20 SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG  
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1 Veranlassung und Grundlagen 

Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 7 (Rechtskraft seit 24.11.1977) ist für die Flurnum-

mer 391/9 der Gemarkung Burgthann ein Spielplatz festgesetzt, der nie errichtet wurde. Nicht 

weit entfernt von dort ist im neuen Baugebiet Hirschberger Gärten, Flurnummer 381/15 Ge-

markung Burgthann ein Spielplatz vorhanden. Im wirksamen Flächennutzungsplan ist für das 

Grundstück bereits allgemeines Wohngebiet „WA“ festgelegt. Aufgrund vorgenannter Tatsa-

chen besteht nunmehr die Möglichkeit Wohnbebauung in Form eines Einzel- oder Doppelhau-

ses auf dem Grundstück Flurnummer 391/9 Gemarkung Burgthann gemäß städtebaulicher 

Ordnung zu schaffen. Die flächengenaue Beschreibung des Vorhabens ist den weiteren Pla-

nungsunterlagen zu entnehmen. 

Zur Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange wurde die ÖFA (Ökologie Fauna Ar-

tenschutz Roth) beauftragt im Jahr 2023 naturschutzfachliche Begehungen durchzuführen, um 

zu klären, ob und inwieweit die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten 

des Anhangs IV FFH-Richtlinie) erfüllt sind. Für die Geländeerhebungen sind die „Leistungs-

beschreibungen für faunistische Untersuchungen im Zusammenhang mit landschaftsplaneri-

schen Fachbeiträgen und Artenschutzbeiträgen“ maßgeblich. 

Grundlagen 

Gemeinde Burgthann Bebauungsplan Nr. 7, Änderung durch Tektur Nr. 7 „Steinfeld“: Bekannt-
gabe des Aufstellungsbeschlusses (10.04.2023). 

Gemeinde Burgthann Bebauungsplan Nr. 7 „Steinfeld“: Lage und Abgrenzung des Geltungs-
bereiches. 

Online-Abfrage „Arteninformationen“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU). 

Zur Prüfung der aktuellen Situation wurden zwischen März und Juli 2023 fünf Gebietsbege-
hungen durchgeführt (ÖFA Ökologie Fauna Artenschutz Roth): 22.03. (Wolken und Sonne, 
kein Niederschlag, überwiegend schwacher Wind, 6°C bis 16°C), 13.04. (Wolken, Sonne, 
Schauer, mäßiger Wind, 5°C bis 10°C), 04.05. (viel Sonne, kein Niederschlag, schwacher, ab 
Mittag auffrischender Wind, 4°C bis 21°C), 21.05. (vormittags stark bewölkt, im Tagesverlauf 
mehr Sonne, kein Niederschlag, mäßiger bis frischer Wind, 15°C bis 26°C) und 06.07.2023 
(Sonne und Wolken, kein Niederschlag, schwacher Wind, 9°C bis 25°C). 
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Abb. 1: Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 7 „Steinfeld“. Flurnummer 391/9 Gemarkung 
Burgthann. 
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2 Fotodokumentation 

Abb. 2: Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 7 „Steinfeld“ . 

 

Abb. 3: Zwei alte Kastanien auf dem Grundstück Flurnummer 391/9 Gemarkung Burgthann. 
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Abb. 4: Rasenfläche im Geltungsbereich. 

 

Abb. 5: Kastanie mit Stammspalt. 
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3 Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Bestand 

Bei dem Grundstück 391/9 Gemarkung Burgthann in der Hirschberger Straße in Burgthann 

handelt es sich weitgehend um eine Rasenfläche mit einzelnen Laubbäumen (vgl. Abb. 2 bis 

4). Prägend sind die beiden alten Kastanien. Der Geltungsbereich ist umgeben von Wohnbe-

bauung mit Gärten. 

Pflanzenarten nach Anhang IV FFH-Richtlinie  

Für den Planungsraum sind keine Vorkommen von Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL 

bekannt. 

Säugetierarten nach Anhang IV FFH-Richtlinie 

Die beiden Kastanien weisen Strukturen auf (abgeplatzte Rindenteile, Spalten in der Rinde 

und im Stamm, vgl. Abb. 5), die von Fledermäusen zumindest als Zwischenquartiere genutzt 

werden können. Da der Geltungsbereich inmitten einer Wohnsiedlung liegt, sind vor allem 

Vorkommen der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) wahrscheinlich. Die Zwergfleder-

maus gehört zu den kleinsten und häufigsten heimischen Fledermausarten. Als ursprünglich 

Felsspalten bewohnende Art hat diese äußerst anpassungsfähige Fledermaus neue, durch 

den Menschen geschaffene Lebensräume und Quartierstrukturen besiedelt. Die Zwergfleder-

maus ist die klassische Siedlungs-Fledermaus und in jedem Dorf und jeder Stadt zu finden. 

Ihre Wochenstuben finden sich ausschließlich in und an Gebäuden („Spaltenquartierfleder-

maus“). Auch bei den Sommerquartieren dominieren Quartiere an Gebäuden (Spalten in 

Dächern, an Fassaden, hinter Fensterläden). In Siedlungen beutet die Zwergfledermaus gerne 

Ansammlungen kleinerer Fluginsekten aus, etwa unter Straßenbeleuchtungen. Charakteris-

tisch für die Zwergfledermaus ist das spätsommerliche Schwarmverhalten (Invasionen), bei 

dem z. T. Hunderte von Tieren in Gebäude einfliegen. 

Alle übrigen zu prüfenden Säugetierarten fehlen entweder großräumig um das Planungsgebiet 

oder finden dort keine geeigneten Lebensräume. 

Kriechtierarten nach Anhang IV FFH-Richtlinie 

Das Lebensraumpotenzial für die Zauneidechse (Lacerta agilis) auf der Fläche ist nur gering 

einzustufen. Günstige Strukturen (besonnte, vegetationsarme Flächen mit grabfähigem Bo-

den, Versteckmöglichkeiten) sind nur sehr kleinflächig ausgebildet. Eine dauerhafte Besied-

lung und damit der bau- und anlagebedingte Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

können daher praktisch ausgeschlossen werden. Eine Tötungs- oder Verletzungsgefährdung 

von einzelnen, wandernden Tieren im Geltungsbereich unterliegt dem allgemeinen Lebensri-

siko der Art und übersteigt nicht die Gefährdung im Rahmen der aktuellen Nutzung. 

Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 

Das avifaunistische Artenspektrum (vgl. Tabelle 1) ist geprägt von Siedlungs- und Garten-

vögeln sowie von weit verbreiteten und häufigen Vogelarten (z. B. Amsel, Blaumeise, Buchfink, 
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Eichelhäher, Elster, Grünfink, Kleiber, Kohlmeise, Mönchgrasmücke, Rabenkrähe, Ringel-

taube, Rotkehlchen oder Türkentaube). Bei den genannten Vogelarten ist eine so geringe pro-

jektspezifische Wirkungsempfindlichkeit anzunehmen, dass mit hinreichender Sicherheit da-

von ausgegangen werden kann, dass durch das geplante Vorhaben keine Verschlechterung 

des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen erfolgt. Insgesamt wurden im Planungs-

raum und seiner direkten Umgebung 18 Vogelarten nachgewiesen. 

Der Star (Sturnus vulgaris), in Bayern noch häufig und weit verbreitet, gilt mittlerweile bundes-

weit als gefährdet. Er hat aktuell mit mindestens zwei Brutpaaren in den umliegenden Gärten 

(Nistkästen) gebrütet. 

Gebäudebrüter, wie Haussperling, Feldsperling oder Hausrotschwanz, können den Planungs-

raum als Nahrungshabitat nutzen, ihre Brutstandorte liegen in den umgebenden Siedlungs- 

und Gartenflächen. Das gilt auch für den Buntspecht, der in einem Garten in der Umgebung 

des Geltungsbereiches gebrütet hat (alter Obstbaum). 

Tabelle 1: Übersicht über die im Jahr 2023 im Untersuchungsgebiet und in angrenzenden Bereichen 
nachgewiesenen Vogelarten mit Angaben zur Gefährdung. 

Art (wissenschaftlicher Name) Rote Liste § 
Bemerkung 

Bay D s 

     
Ringeltaube (Columba palumbus)    Brut auf Kastanie  
Türkentaube (Streptopelia decaocto)    altes Nest auf Kastanie  
Buntspecht (Dendrocopus major)     
Elster (Pica pica)     
Eichelhäher (Garrulus glandarius)     
Rabenkrähe (Corvus corone corone)     
Blaumeise (Parus caeruleus)     
Kohlmeise (Parus major)     
Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla)     
Kleiber (Sitta europaea)     
Star (Sturnus vulgaris)  3   
Amsel (Turdus merula)      
Rotkehlchen (Erithacus rubecula)     
Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)     
Haussperling (Passer domesticus) V    
Feldsperling (Passer montanus) V V   
Buchfink (Fringilla coelebs)     
Grünfink (Carduelis chloris)      
     

Anzahl Arten:  18     

 

RL D  Rote Liste Deutschland (2021) und  
RL BY Rote Liste Bayern (2016) 0 ausgestorben oder verschollen 

 1 vom Aussterben bedroht 
 2 stark gefährdet 
 3 gefährdet 
 G Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt 
 R extrem seltene Art mit geographischer Restriktion 
 V Arten der Vorwarnliste 
 D Daten defizitär. 

§   s streng geschützt. 
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4 Eingriffsmindernde Maßnahmen 

 Die Baufeldräumung erfolgt nur außerhalb der Vogelschutzzeiten (1. März bis 30. Sep-

tember) zwischen Oktober und Februar. 

 Da die beiden Kastanien Strukturen aufweisen, die von Fledermäusen zumindest als 

Zwischenquartiere genutzt werden können, darf die Rodung der Bäume nur Anfang 

Oktober unter Beteiligung eines Fledermausexperten (Ökologische Baubegleitung) er-

folgen. Dabei ist durch den Experten rechtzeitig vor Beginn der Fäll- und Rodungsar-

beiten festzustellen, ob sich in den betroffenen Bäumen Fledermausquartiere bzw. 

Tiere befinden. Falls es erforderlich ist, können die Tiere von dem Experten fachge-

recht geborgen und versorgt werden. Für alle Bäume mit potenziellen Quartieren für 

Fledermäuse gilt, dass eine möglichst vorsichtige Fällung erfolgen muss. Baumab-

schnitte mit Höhlen (Schnitt mind. 100 cm über/unter dem Eingangsloch) sind beson-

ders sorgsam zu bergen (kein Fallenlassen, keine Erschütterung). 

 Gerodete Gehölze werden durch Neupflanzungen von heimischen Bäumen und He-

cken mit früchte- und beerentragenden Sträuchern (Erhöhung des Nist- und Nahrungs-

angebotes für Vögel) ausgeglichen. 

 Zur Vermeidung einer Anlockwirkung (Nachtfalter, Fledermäuse) ist bei Bauarbeiten 

auf eine nächtliche Baustellenbeleuchtung zu verzichten. Auch bei laufendem Betrieb 

sind in den Außenanlagen Beleuchtungskörper zu verwenden, die nur eine geringe 

Anlockwirkung für Insekten und damit auch für beutesuchende Fledermäuse ausüben. 

 

5 Fazit 

Sofern die Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Eingriffe in Natur und Landschaft 

durchgeführt werden, entstehen für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und für Vogelar-

ten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie keine Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. 

Abs. 5 BNatSchG. 

Eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erfor-

derlich. 

 

Bearbeitung: Diplom-Biologin Ingrid Faltin 
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